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18  „Beethoven...Anders“ -  Alles Anders 
Die gelteneden pandemiebedingten Hygienerichtli-
nien haben diesen Kurs ebenfalls anders gemacht 
- erfreulicherweise keineswegs im negativen Sinn.

30  InternAtIonAles ottweIler GItArren- 
und MAndolInenseMInAr „Ja klar, findet 
statt.“ – Als ich diese Chat-Nachricht von Thomas 
Kronenberger, dem Hauptorganisator des interna-
tionalen Ottweiler Gitarren- und Mandolinensemi-
nars erhielt, freute ich mich wie ein Schneekönig.

08  dIGItAlIsIerunG IM vereIn Social Distan-
cing – das Schlagwort in Zeiten von Corona und ein 
krasser Gegensatz zu dem Wort Vereinsleben. Keine 
Orchesterproben, keine Vorstandssitzungen...
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In diesem Jahr hat es unsere Amateurmusik kalt 
erwischt – keine Proben, große Abstände – das abso-
lute Gegenteil von Vereinsarbeit. Alle Planungen erst 
mal für die Katz.

Zum Glück hat sich die Situation mittlerweile etwas 
gebessert und die ersten Orchester beginnen wieder mit Proben, zwar eher Ensemble 
denn als Orchester. Aber immerhin erklingt wieder ein wenig Musik. 

In der ersten Zeit war - und es ist immer noch - gefragt, was uns Musiker ausmacht - 
Kreativität. 

Jeder musste umdenken – ob Musikunterricht oder Vorstandssitzung per Onlinekonfe-
renz, ob Orchesterprobe auf der großen Wiese mit genug Sicherheitsabstand – da hat 
man den Ideenreichtum der Musiker erleben können und davon erfahren Sie auch mehr 
in dieser NEWS.

Der BZVS hat ebenfalls umgedacht und konnte seine Sommerkurse durchführen – wenn 
auch anders als sonst - mit Abstand und Hygienekonzept - aber die Musik hat trotzdem 
die Teilnehmer verbunden. Die Abschlusskonzerte mit vollem Publikum waren leider nicht 
umsetzbar, dafür gab es Showacts vor der Kamera, per Livestream wurde das dargebo-
tene Programm in die Welt hinaus übertragen und jeder konnte sich einklinken. 

Konzert verpasst ? Auf der Homepage des BZVS können Sie die Videos erneut anschauen.

Jetzt im Herbst und Winter wird es wieder schwieriger mit der Vereinsarbeit, aber die 
Kreativität ist ja noch nicht am Ende.

Das Gute an einem solchen Einschnitt ist, dass alte Muster aufgesprengt werden und 
neue Ideen in die Tat umgesetzt werden, die einen Verein auch für die weitere Zukunft 
ausrichten.

Nutzen Sie dieses Moment der Veränderung und stellen Sie die Weichen für die Zukunft 
Ihres Vereins.

Ihr

Dr. Marcel Wirtz
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,  

battistonguitar.com

sparkasse.de 

Entscheiden ist einfach.
Weil die Sparkasse 
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

battistonguitar.com
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Die BZVS-News erscheint 2-mal jährlich. Namentlich 

gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-

nung der Redaktion und des BZVS wieder. Für unverlangt 

eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine Haftung 

übernommen. Die Beiträge können aus redaktionellen 

Gründen gekürzt werden. Die BZVS-News ist für Mitglie-

der der BZVS-Vereine kostenfrei. 

BLIESEN

Insgesamt 3000 Euro hat der bekannte 
Unternehmer und Kommunalpoli-
tiker Josef Schuh anlässlich seines 90. 
Geburtstages und des 85. Geburts-
tages seiner Frau Anne gespendet. 

„Ich danke allen Gratulanten für die 
herzlichen Geburtstagsgrüße und 
die damit verbundenen Spenden“, 
bedankte sich der Jubilar. „Leider 
konnten wir unseren Dankgottes-
dienst im Bliestaldom und das Begeg-
nungsfest nicht durchführen – Corona 
hat alles auf den Kopf gestellt - so 
dass in diesem Jahr auch die Spenden 
weitaus geringer ausfielen als zuvor.

Im Jahre 2010, anlässlich meines 80. 
Geburtstages, hatten wir insgesamt 
rund 14000 Euro an Spendengel-
dern eingenommen, die wir verteilen 
konnten. Dieses Jahr sind es lediglich 
2150 Euro geworden. Wir haben den 
Betrag noch um 850 Euro auf somit 
insgesamt 3000 Euro aufgestockt, 
so dass wir jeweils 1000 Euro dem 
Förderverein des Bliestaldoms, der 
Abtei in Tholey und der Lebenshilfe 
in St. Wendel zur Verfügung stellen 
konnten“, erläuterte Josef Schuh bei 
der Spendenübergabe im heimischen 
Wintergarten. „Ich unterstütze alle 
drei Institutionen sehr gern, weil sie 
mir am Herzen liegen und weil es 
auch eine Investition für und in unsere 
Kinder ist, die mit uns nun in einer 
anderen Zeit angekommen sind“, 
führte Schuh weiter aus.

„Meine Frau und ich möchten mit 
dieser Spendenaktion auch einen 
Anstoß dazu geben, dass Menschen zu 
ihren Geburtstagen es uns gleichtun 
und anderen damit auch eine Freude 
bereiten können.“

Pastor Klaus Leist teilte das Anliegen 
von Herrn Schuh und sprach sich dafür 
aus, dass der Bliestaldom weiterhin 

erhalten und gefördert werden müsse. 
„Der Bliestaldom ist nicht nur histo-
risch und geographisch betrachtet der 
Mittelpunkt und das Aushängeschild 
des Ortes, sondern auch der spirituelle 
Mittelpunkt der Gemeinde“, führte 
der Pastor aus. „Gott hat hier seinen 
Platz mitten im Ort und wir sind Ihnen 
als Familie sehr dankbar, dass sie 
dazu beitragen, dass der Bliestaldom 
weiterhin in diesem Glanz erstrahlen 
kann“, so Leist.

Abt Mauritius Choriol von der Bene-
diktinerabtei in Tholey betonte, dass 
es die Abtei immer schwer gehabt 
hat, ihren Bestand zu wahren und zu 
sichern. „Wir sind in einer Zeit ange-
kommen, in der die Abtei noch nie so 
schön war. Trotzdem sind wir für jede 
Hilfe dankbar und diese Hilfen sind 
auch sehr notwendig, um den Fort-
bestand der Abtei zu gewährleisten 

und das einmal Begonnene fortzu-
führen. Wir wissen um Ihr persönli-
ches Engagement, Herr Schuh, dass 
Sie der Abtei sehr nahestehen und 
umso mehr freuen wir uns über diese 
Spende“, so der Abt.

Für die Lebenshilfe bedankte sich der 
Geschäftsführer Hermann Scharf. 
„Josef und Anne Schuh sind die 
Förderer der Lebenshilfe, die vermut-
lich am längsten für unsere soziale 
Einrichtung spenden. Aber es ist 
nicht nur das Spenden, sondern viel-
mehr auch das Anteilnehmen. Ob es 
ein runder Geburtstag war oder ein 
Ehejubiläum: Immer durften unsere 
Behinderten daran partizipieren und 
deswegen ist es für uns ganz wichtig, 
dass dieses Vorbild auch Nachahmer 
findet“, so Scharf.

Dreimal 1000 Euro gespendet
JOSEf SCHUH SpENDET SEINEN GEBURTSTAGSERLöS füR DAS GEMEINWOHL

VERBANDSNACHRICHTEN

Pastor Klaus Leist, Bernhard Schmitt, Herbert Heinz vom Förderverein des Bliestaldoms, Abt Mauritius 
Choriol von der Benediktinerabtei in Tholey und Lebenshilfe-Geschäftsführer Hermann Scharf (hinten v. 
l.) danken Familie Schuh: Anne, Josef und Tochter Barbara Schuh (vorne v. l.).
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VERBANDSNACHRICHTEN

Durch die Corona-Pandemie waren 
und sind wir vor besondere Herausfor-
derungen gestellt. Wie kann der Erhalt 
zivilgesellschaftlicher Strukturen dauer-
haft gewährleistet werden? Wie soll 
dem Mitgliederschwund in Vereinen 
und Initiativen entgegengewirkt 
werden? Wie können Angebote wieder 
aufgebaut und Mitglieder zu Engage-
ment und Ehrenamt motiviert werden? 
Helfen könnte digitale Technik. Doch 
stehen die notwendige Ausstattung 
und das Know How dafür bereit?

Die Deutsche Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt legt ihr erstes Förderpro-
gramm auf, um gemeinnützige Organi-
sationen, Engagement und Ehrenamt in 
der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Unsere Förderschwerpunkte

Das Förderprogramm besteht aus drei 
Schwerpunktthemen, die aus einer 
Bedarfserhebung des Vorstandes 
hervorgegangen sind. Ausgewertet 
haben wir Studien und Gespräche, 
Anfragen und Befragungen unter Enga-
gierten und Ehrenamtlichen vor Ort und 
in den Sozialen Medien.

Es ist grundsätzlich möglich, jeweils 
einen Antrag pro Schwerpunktthema 
zu stellen.

- Innovation und Digitalisierung in 
der Zivilgesellschaft

Die Entwicklung digitaler Kompetenzen 
ehrenamtlich Tätiger sowie die Umset-
zung von Projekten und die Durch-
führung von Veranstaltungen im oder 
über das Internet brauchen Begleitung 
und finanzielle Unterstützung. Ziel 
dieses Förderschwerpunktes ist es, gute 
Voraussetzungen für digitale Teilhabe 
in der Zivilgesellschaft zu schaffen und 
digitale Infrastruktur im bürgerschaftli-
chen Engagement und Ehrenamt auf- 
oder auszubauen.

-Nachwuchsgewinnung 

In diesem Schwerpunkt fördern wir 
innovative Wege der Nachwuchsge-
winnung sowie die Absicherung von 
bestehenden Engagement- bzw. Ehren-
amtstrukturen in der andauernden 
Corona-Pandemie. Besonders Kinder 
und Jugendliche sowie Seniorinnen 
und Senioren sollen an gemeinnützige 
Engagement- und Ehrenamtsstrukturen 
herangeführt werden — nicht zuletzt, 
um bestehende Angebote zu erhalten.

- Struktur- und Innovationsstärkung 
in strukturschwachen und ländli-
chen Räumen

In diesem Schwerpunkt wollen wir gute 
Rahmenbedinungen für Engagement 
und Ehrenamt explizit in strukturschwa-
chen und ländlichen Räumen fördern. 
Im Fokus stehen dabei neue Ideen sowie 
die Schaffung, das Aufrechterhalten 
und der Ausbau von gemeinnützigen 
Engagement- und Ehrenamtsstrukturen. 

Wie hoch ist der Umfang der Förde-
rung?

Einzelprojekte können mit jeweils bis zu 
100.000 Euro gefördert werden.

Weiterleitungen bis zu 10.000 Euro 
sind möglich, der Erstempfänger kann 
hierfür bis zu 1.5 Millionen Euro bean-
tragen. Näheres entnehmen Sie bitte 
dem Förderleitfaden und der Förder-
richtlinie.

Wie hoch ist der Eigenanteil der 
Förderung?

Bis zu einer Förderung von 5.000 Euro 
beträgt die Förderung regelmäßig 90 
%, das bedeutet einen Eigenanteil in 
Höhe von mindestens 10 %. Bei Förder-
beträgen darüber hinaus und bis zu 
100.000 Euro beträgt die Förderung 
regelmäßig 80 % der zuwendungsfä-
higen Ausgaben, hier benötigen Sie 
einen Eigenanteil in Höhe von mindes-
tens 20%.

Beispiel für eine 80/20-Förderung

Sie wollen Ihren Verein mit Hard- und 
Software ausstatten und planen dafür 
mit Kosten von 20.000 Euro. Von der 
Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt würden davon 16.000 
Euro gefördert (80 %). 4.000 Euro 
müssten Sie als Eigenmittel aufbringen 
(20 %).

Beispiel für eine 90/10-Förderung

Sie wollen die Versammlungsräume 
Ihres Vereins mit Technik ausstatten, die 
für die Teilnahme an digitalen Veran-
staltungen geeignet ist: eine hochauf-
lösende Webcam, ein Raummikrofon 
und ein Beamer mit Leinwand soll es 
werden. Sie planen dafür mit Kosten 
von 5.000 Euro. Von der Deutschen 
Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
würden davon 4.500 Euro gefördert (90 
%). 500 Euro müssten Sie als Eigen-
mittel aufbringen (10 %).

Welche Ausgaben können gefördert 
werden?

- Sachausgaben  
(z.B. Hardware oder Software)

- Projektbezogene Personalkosten  
(sozialversicherungspflichtige  
Beschäftigung)

- Projektbezogene Honorarkosten  
(z.B. für Programmierung oder Design)

- Begleitende Beratung,  
Qualifizierung und Coaching  
(z.B. für die Einführung neuer Soft-
ware)

- Verwaltungskostenpauschale (z.B. 
Mietnebenkosten oder Büromaterial)

Bitte lesen Sie sich den Förderleitfaden 
genau durch, dort sind alle Ausgaben-
arten aufgeführt und auch nicht zuwen-
dungsfähige Ausgaben gelistet.

Wer kann einen Antrag stellen?

Alle gemeinnützigen Organisati-
onen, die über einen Freistellungsbe-

Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt
föRDERpROGRAMM „GEMEINSAM WIRKEN IN ZEITEN VON CORONA.“

scheid vom Finanzamt verfügen (z.B. 
gemeinnützige e.V.) sowie juristische 
Personen des öffentlichen Rechts (z.B. 
Kommunen).

Informationen zur Bewerbung:

Bitte stellen Sie Ihren Antrag so früh wie 
möglich, spätestens jedoch bis zum 1. 
November 2020. 

Die beantragten Mittel müssen im Jahr 
2020 ausgegeben werden. Mittelabrufe 
sind nur bis zum 15. Dezember möglich.

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt 
nach Bestandskraft des Zuwendungsbe-
scheides, die einen Monat nach Zugang 
dieses Zuwendungsbescheides eintritt, 
auf der Grundlage einer Zahlungsan-
forderung (Mittelabruf). Diese Frist 
kann die Zuwendungsempfängerin/der 
Zuwendungsempfänger durch einen 
Verzicht auf die Einlegung eines Wider-
spruchs verkürzen.

Das Projekt darf zum Zeitpunkt der 
Antragstellung grundsätzlich noch nicht 
begonnen worden sein. Bitte senden Sie 
uns den Förderantrag mit allen Unter-
lagen unterschrieben per Post zu:

Deutschen Stiftung für  
Engagement und Ehrenamt 
Woldegker Chausee 35 
17235 Neustrelitz

Weitere Infos unter:  
 
https://www.deutsche-stiftung-engage-
ment-und-ehrenamt.de/foerderung/
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e n s c h a f t

gg Fo&
Elmar Geilen 

Kaplan-Schlicker-Straße 9 
56743 Mendig 

Telefon: 02652 / 25 90 
Fax: 02652 / 95 91 31 

E-Mail: info@mandolinenbau-geilen.de 
www.mandolinenbau-geilen.de 

Werben Sie in
der BZVS News

Wenden Sie sich einfach an das BZVS Büro:
Adi Meyer
Am Kastelberg 13 – 66578 Schiffweiler
Tel:  +49 6821 9644575 – Fax: +49 6821 9644937
Email: buero@BZVS.de
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VERBANDSNACHRICHTEN

Social Distancing – das Schlag-
wort in Zeiten von Corona und ein 
krasser Gegensatz zu dem Wort 
Vereinsleben.

Sicherlich ist eine soziale Distanzie-
rung in einer Viruspandemie nicht 
der schlechteste Rat und ohne die 
durchgesetzten Maßnahmen wären 
die Fallzahlen sicherlich höher als 
sie heute sind. Nichtsdestotrotz 
lag das gewohnte Vereinsleben in 
Deutschland in den letzten Monaten 
brach. Keine Orchesterproben, keine 
Vorstandssitzungen – auch wenn es 
einmal schön ist, wenn ein wenig Ruhe 
einkehrt, so verstreicht doch die Zeit 
und geplante Projekte müssen durch-
gesprochen und organisiert oder für 
Konzerte muss geprobt werden. All 
dies in Corona Zeiten nicht möglich? 
Weit gefehlt!

Ein weiteres Schlagwort, das in 
letzter Zeit fast genauso fällt wie 
Distanzierung, ist „Digitalisie-
rung“.

Und genau diese hat sich auch im 
Vereinsleben als gutes Hilfsmittel 
herausgestellt. Im BZVS sind keine 
Projekte stehen geblieben – dank 
Videokonferenzen wurden Vorstands-
sitzungen durchgeführt, Projekte 
geplant und wir haben es sogar 
geschafft, diesen Service unseren 
Mitgliedsvereinen zur Verfügung zu 
stellen.

Unerschwinglich oder nicht möglich 
für Ihren Verein oder Verband? Weit 
gefehlt! Diese Aktivitäten haben 
unseren Verband nur kleine Investiti-
onen gekostet, um unseren Mitglie-
dern den Service ebenfalls anbieten 
zu können, ansonsten gibt es diese 
Konferenzmöglichkeiten komplett 
kostenfrei.

Wie das geht? 

All die oben beschriebenen Möglich-
keiten, und viele mehr, werden durch 
DEN Anbieter für Bürosoftware zur 
Verfügung gestellt – Microsoft.

Microsoft ermöglicht es Vereinen 
und Verbänden, die gemeinnützig 
sind, ihre Bürosoftware kostenlos zu 
nutzen. Den Zugang dazu erhalten 
Sie über die Online-Plattform www.
stifter-helfen.de. Auf diesem Portal 
müssen Sie sich mit Ihrem Verein oder 
Verband registrieren und den aktu-
ellen Freistellungsbescheid hochladen. 
Nach Prüfung Ihrer Daten werden Sie 
für die Nutzung der Angebote freige-
schaltet.

Dieses Portal bietet nicht nur den 
Zugang zu Microsoft Office Software, 
sondern auch eine Vielzahl anderer 
Programme, die frei oder erheblich 
vergünstigt für die ehrenamtliche 
Nutzung im Verein / Verband zur 
Verfügung gestellt werden. Sollten 
Sie nach neuen IT Komponenten für 
Ihre Organisation suchen lohnt sich 
ebenfalls ein Blick, Monitore, PCs, 
Beamer,… werden ebenfalls vergüns-
tigt angeboten.

Wenn Sie sich über das Stifter 
Helfen Portal bei Microsoft als 
Non-Profit Organisation verifiziert 
haben, bekommen Sie die Möglich-
keit, Microsoft 365 Office Premium 
kostenlos zu nutzen – als Browser 
Applikation, als heruntergeladenes 
Programm auf dem Computer und als 
App auf Smartphone oder Tablet. Mit 
dieser Lizenz bekommen Sie Zugang 
zu den gängigen Office Programmen 
(Word, PowerPoint, Excel, Outlook,...) 
aber auch zu den Cloud Anwen-
dungen wie OneDrive oder Share-
Point. Ein Aber gibt es allerdings auch 
dabei – die Programme dürfen nur für 
den Vereinszweck genutzt werden, 
nicht für private oder kommerzielle 
Aufgaben.

Als Kommunikationsprogramm aus 
diesem Angebot eignet sich Microsoft 
Teams am ehesten. Dieses Programm 
ist eine Kommunikationsanwendung, 
die auf die Zusammenarbeit von 
Projektgruppen maßgeschneidert ist. 

In diesem Programm können Daten 
mit anderen geteilt oder simultan 
bearbeitet werden, Kalendereinträge 
erstellt oder Anrufe getätigt werden. 

Für die Vorstandsarbeit ist der letztere 
Punkt insbesondere von Interesse, da 
so die Vorstandssitzungen abgehalten 

Digitalisierung im Verein
VEREINSARBEIT OHNE SOZIALEN KONTAKT? 
WIE DIE CORONA-KRISE DAS EHRENAMTLICHE ENGAGEMENT DIGITALISIERT

werden können.  Um eine Teams–
Sitzung zu planen, erstellt man einen 
Kalendereintrag und verschickt diese 
Einladung an die entsprechenden 
Vorstandsmitglieder. In dieser Einla-
dung ist ein Link hinterlegt, der zu 
dem entsprechenden Online-Meeting 
führt.

Um alle Anwendungen mit dem 
gesamten Vorstand am effek-
tivsten nutzen zu können, sollten 
alle Vorstandsmitglieder eine Lizenz 
erhalten.

Ist jeder in der Online-Vorstandssit-
zung eingewählt, kann die Bespre-
chung starten. Dabei ist ein etwas 
höheres Maß an Disziplin gefragt als 
bei einer regulären Sitzung, da online 
alle Audiosignale gleichzeitig über-
tragen werden und es so erschwert ist, 
genau zu verstehen, was der oder die 
eine gerade gesagt hat. Dies steigert 
aber auch die Effektivität der Sitzung – 
aus 2,5 Stunden Sitzungszeit werden 
so schnell mal 1,5 Stunden.

Die Audioqualität wird sicherlich 
verbessert, wenn man ein Headset 
oder Konferenzmikrofon benutzt.

Um die Möglichkeit der Online-Konfe-
renz unseren Mitgliedsvereinen zur 
Verfügung zu stellen, ist die Variante 
mit Microsoft Teams weniger geeignet, 
da die Vereine erst eigene Zugänge 
beantragen müssen. Das Angebot 
von Online-Konferenzräumen für 
unsere Mitglieder konnte über 
„BigBlueButton“ ermöglicht werden. 
Diese Software ist eine Open-Source 
Serveranwendung – also komplett 
kostenlos in der Nutzung, allerdings 
wird ein entsprechend ausgestat-
teter Server benötigt. Die Anmietung 
eines fertigen Servers war die einzige 
Investition, welche der BZVS tätigen 
musste, um den Mitgliedsvereinen 
den entsprechenden Service bieten zu 
können.

BigBlueButton ist auf Online-Unter-
richt maßgeschneidert und wird zur 
Zeit sehr viel von Universitäten zum 
Bereitstellen von Online-Vorlesungen 
genutzt. Es gibt die Möglichkeit, 
seinen Bildschirm mit anderen Konfe-
renzteilnehmern zu teilen, gemeinsam 

an Dokumenten zu arbeiten und 
simultan Ideen zu entwickeln und 
diese auf einem „Whiteboard“ zu 
visualisieren. Ebenfalls können Video-
Mitschnitte von Unterrichtseinheiten 
erstellt bzw. hochgeladen werden, um 
sie mit den anwesenden Konferenz-
teilnehmern in dem Raum zu teilen. 

Und noch besser: Die Einwahl in 
einen Raum ist ganz einfach über die 
verbandseigene Website möglich.

Diese Art der Digitalisierung ermög-
licht es nicht nur dem Vorstand, seine 
Arbeit weiter zu machen, die Online-
Konferenzen bieten auch den Vereins-
gruppen die Möglichkeit, einfach 
nochmals in Kontakt miteinander 
zu stehen. Wir haben versucht eine 
Online-Probe durchzuführen, was 
allerdings aufgrund der Zeitverzö-
gerung der Übertragung nur schwer 

möglich war. Allerdings freuten sich 
die Orchestermitglieder umso mehr 
darüber, sich nochmal gesehen und 
ausgetauscht zu haben, sodass die 
soziale Distanz nicht  mehr ganz so 
groß war.

Eine Probe mit einem Ensemble war 
leider nicht möglich, wo allerdings 
eine sehr gute Anwendung machbar 
ist, ist der Einzelunterricht auf den 
Instrumenten. Unsere Mitgliedsver-
eine können diese Räume ebenfalls 
nutzen, um Ihre Mitglieder im Einzel-
unterricht weiterzubilden.

Ein abschließendes Wort gilt noch 
der Sicherheit dieser Anwendungen. 
Sowohl Microsoft Teams als auch 
BigBlueButton arbeiten auf dem Stand 
der Technik mit Verschlüsselung. Alle 
Aufnahmen werden verschlüsselt, 
um den Missbrauch von Dritten zu 
vermeiden. Die Räume bei BigBlue-
Button können nur mit einem entspre-
chenden Passwort betreten werden, 
was ebenfalls die Anwesenheit oder 
den Zugriff auf Daten durch Unbe-
fugte verhindert.

Neben diesen Kommunikationsan-
wendungen stellt Microsoft noch 
viele weitere Programme bereit, die 
es einem Verein oder einer Vereins-
gruppe erleichtern, gemeinsame Ziele 
effizienter, schneller und besser zu 
erreichen. Ein Blick lohnt sich!

Die Corona-Krise hat als Katalysator 
für die Digitalisierung in der Vereins-
welt gewirkt. Informationstechnik 
hat es ermöglicht, Kontakte aufrecht 
zu erhalten, Vereinsarbeit weiterzu-
führen, ohne sich physisch nahe sein 
zu müssen. Sicherlich ist dies kein 
Ersatz für ein aktives Vereinsleben -  
sich zu treffen, zu musizieren und in 
einer Gemeinschaft zu sein. Allerdings 
lehrt uns diese besondere Zeit, dass 
diese Möglichkeiten funktionieren 
und wir sie nutzen können, in einer 
Gesellschaft, die mobiler und globaler 
wird. Warum nicht auch Vorstandssit-
zungen wahrnehmen, wenn man auf 
Dienstreise ist und abends allein im 
Hotelzimmer sitzt? 
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Die Tage der Chor- und Orchester-
musik (TCOM) sollen vom 12.-14. 
März 2021 mit erweitertem Hygie-
nekonzept stattfinden. Dazu trafen 
sich Vertreter*innen von Stadt 
und Bundesmusikverband Chor & 
Orchester (BMCO). Im Mittelpunkt 
des Treffens stand die Vorstellung 
Corona-bedingter Anpassungen. 
Ziel der Sitzung war, Sicherheits-
regelungen zu erarbeiten, die eine 
Durchführung des dreitägigen 
Musik-Festivals auch bei höherem 
Infektionsgeschehen gewähr-
leisten.

01. Oktober 2020

Am 22. September 2020 fand ein 
Planungstreffen für die Tage der 
Chor- und Orchestermusik (TCOM) 
statt, die vom 12.-14. März 2021 in 
Rheine angesetzt sind. An dem Treffen 
zwischen Verantwortlichen der Stadt 
Rheine und dem Bundesmusikverband 
Chor & Orchester (BMCO) als Veran-
stalter nahmen im Rathaus neben 
Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann 
auch Klaus Dykstra vom Kulturservice, 
Birgit Rudolph von Rheine.Tourismus.
Veranstaltungen, Marike Thien von 
der EWG Rheine sowie der Pressespre-
cher der Stadt Rheine Frank de Groot-
Dirks teil.

Aufgrund der aktuell notwendigen 
Maßnahmen zur Bewältigung der 

Corona-Pandemie diente das Treffen 
der Veranstaltungsteams in erster Linie 
einer Einschätzung der aktuellen Risi-
kolage. Zentral ging es um die Vorstel-
lung eines neuen Veranstaltungskon-
zepts, das eine Durchführung der 
TCOM auch bei höherem Infektions-
geschehen gewährleisten kann. Ziel 
der Sitzung war es, sich auszutauschen 
und weitere Schutz- und Hygienemaß-
nahmen in den Veranstaltungsverlauf 
zu integrieren.

Gemeinsam haben die Stadt Rheine 
und der BMCO daher Veränderungen 
im Programmablauf festgelegt, die 
durch längere Pausen zwischen den 
Konzerten bspw. dazu dienen, inten-
siviere Hygiene- und Reinigungsmaß-
nahmen zu ermöglichen. Es wurde 
auch entschieden, aktuell geltende 
Schutzmaßnahmen wie die Einhaltung 
von Abstandsregelungen, das Tragen 
von Alltagsmasken, die Online-Regis-
trierung der Besucher*innen sowie 
eine gute Durchlüftung der Veranstal-
tungsräume fest im Veranstaltungs-
konzept zu verankern. Eine verant-
wortungsvolle Durchführung der 
Veranstaltung steht im Interesse aller 
Beteiligten.

Dr. Lüttmann, Bürgermeister der Stadt 
Rheine, schätzt die aktuelle Lage in 
Rheine relativ stabil ein: „Wir wissen 
nicht, wie sich das Infektionsge-
schehen entwickelt. Deshalb bleibt es 
wichtig, auf Sicht zu fahren. Niemand 
weiß, wie sich die Lage in ein paar 
Monaten darstellt. Dennoch sind wir 
sehr gut vorbereitet und planen für die 
TCOM mit verschiedenen Schutzmaß-
nahmen, die die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger priorisieren. Daher 

bin ich recht zuversichtlich, dass die 
TCOM nächstes Jahr in Rheine statt-
finden können.“

Bereits am 21. September wurden in 
der Sitzung der TCOM-Programm-
kommission alle Ensembles für 
die Nacht der Musik ausgewählt. 
Eine vom Bundesmusikverband 
gestellte Programmkommission aus 
Expert*innen der Musikszene besich-
tigte dafür verschiedene Spielorte in 
Rheine. Neben Kirchen wie der Stadt-
kirche St. Dionysius oder der Sankt-
Antonius-Basilika, größeren Veranstal-
tungsorten wie der Stadthalle oder der 
Aula der Volkshoch- und Musikschule 
sind auch kleine Eventlocations wie 
das Hypothalamus oder die Kunstga-
lerie Brockman & Sons mit dabei. 

Die Mitglieder der Programmkom-
mission beurteilten alle eingegan-
genen Bewerbungen hinsichtlich ihrer 
Eignung für einen Auftritt bei der 
Nacht der Musik. Unter Berücksich-
tigung einer Abdeckung möglichst 
unterschiedlicher und qualitativ 
hochwertiger Auftritte wählte die 
Programmkommission insgesamt 10 

Vokal- und 14 Instrumentalensembles 
aus.

Zusätzlich soll die Stadt unter dem 
Motto „singendes, klingendes 
Rheine“ am Samstag, den 13. März 
2021 den ganzen Tag mit Musik 
beschenkt werden. An unterschied-
lichen Stellen sollen weitere lokale 
Ensembles die Gelegenheit erhalten, 
sich mit Kurzkonzerten der Öffentlich-
keit zu präsentieren.

Alle Informationen zur weiteren 
Planung sind online verfügbar unter 
www.tcom2021.de.

Weitere Informationen zu den 
TCOM:

Die Tage der Chor- und Orchester-
musik (TCOM) sind eines der bedeu-
tendsten Feste der Amateurmusik in 
Deutschland. Sie finden jedes Jahr in 
einem anderen Bundesland statt und 
feiern mit vielfältigen und hochkarä-
tigen Konzerten die Musik und die 
Menschen, die sie machen. Vom 12. 
bis 14. März 2021 wird Rheine in 
Nordrhein-Westfalen zur „Bundes-

hauptstadt der Amateurmusik“ 
werden. Ansässige Musikvereine, regi-
onale Chöre sowie die unterschied-
lichsten Instrumental- und Vokal-
Ensembles ganz Deutschlands rücken 
dabei in den Mittelpunkt.

Pressekontakt: 
Frank de Groot-Dirks I PR & Öffent-
lichkeitsarbeit Stadt Rheine 
Klosterstr. 14 | 48431 Rheine 
Tel: +49 (0) 5971 - 939 – 222 
E-Mail: frank.degroot-dirks@rheine.
de

Jasko Dolezalek | Projektleitung TCOM 
Ortrudstraße 7 | 12159 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 - 609 807 81 – 45 
E-Mail: tcom@bundesmusikverband.
de

Dr. Stefan Donath I PR BMCO 
Ortrudstraße 7 | 12159 Berlin 
Tel: +49 (0) 30 - 609 807 81 – 46 
E-Mail: donath@bundesmusikver-
band.de

Alle Informationen auch online unter: 
www.bundesmusikverband.de/presse-
mitteilungen

Tage der Chor- und Orchestermusik 2021 in Rheine
BUNDESMUSIKVERBAND UND STADT RHEINE BESCHLIESSEN ZUVERSICHTLICH WEITERE 
pLANUNGSSCHRITTE füR DIE TAGE DER CHOR- UND ORCHESTERMUSIK (TCOM)

Begehung der Porgrammkommission: Frauke Peuker-Hollmann, Nina Ruckhaber, Klaus-Peter Mungenast, 
Judith Franken, Jürgen Klenk, Lorenz Overbeck, Jasko Dolezalek (v.l.n.r.) Bildnachweis: Stefan Donath

Begehung der Porgrammkommission: Jasko Dolezalek, Frauke Peuker-Hollmann, Lorenz Overbeck, Dr. Stefan Donath, Klaus-Peter Mungenast, Jürgen Klenk, 
Nina Ruckhaber, Judith Franken (v.l.n.r.) Bildnachweis: Klaus Dykstra
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Die Musikstadt Trossingen erhält 
ein neues Kompetenzzentrum für 
Amateurmusik. Unweit der Bundes-
akademie für musikalische Jugend-
bildung Trossingen wird ab diesem 
Herbst ein Neubau entstehen. Das 
neue Kompetenzzentrum wird 
den Bundesmusikverband Chor & 
Orchester (BMCO) beheimaten.

Am gestrigen Montag wurde in Tros-
singen der Grundstein für ein neues 
Kompetenzzentrum für Amateurmusik 
gelegt. Der Neubau wird ab diesem 
Herbst unweit der Bundesakademie für 
musikalische Jugendbildung Trossingen 
entstehen. Das neue Kompetenzzentrum 
wird den Bundesmusikverband Chor & 
Orchester (BMCO) beheimaten. Zu den 
zukünftigen Mitnutzern des Neubaus 
werden auch der Deutsche Harmonika-
Verband, die Bundesakademie Trossingen 
und der Landeshackbrettbund Baden-
Württemberg gehören.

Benjamin Strasser (MdB) kommentiert als 
Präsident des Bundesmusikverbands Chor 
& Orchester e.V.: „Das neue Kompe-
tenzzentrum für Amateurmusik in Tros-
singen wird zukünftig zentrale Anlauf-
stelle für die ca. 14 Millionen Menschen 
sein, die in Deutschland in ihrer Freizeit 
musizieren. Für die meist ehrenamtlich 
organisierten Ensembles des Amateur-
musizierens entsteht hier ein Zentrum, 
das vorhandenes Wissen bündelt und die 
enge Zusammenarbeit der verschiedenen 
musikalischen Institutionen und Verbände 
nachhaltig stärken wird.“

Ernst Burgbacher, Parlamentarischer 
Staatssekretär a.D., hebt als Vorsitzender 
des Bauausschusses die Wahl des Ortes 
hervor: „Das neue Kompetenzzentrum 
Amateurmusik am Standort Trossingen ist 
eine starke Aussage bzgl. der kulturellen 
Bildung im ländlichen Raum. Der Sitz des 
Bundesmusikverband Chor & Orchester 
wurde daher bewusst in Trossingen 
gehalten, dem Sitz der einzigen Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung 
in Deutschland.“

Bereits im Oktober sollen die Funda-
mente für den Neubau gelegt werden. 
Der Rohbau soll bis Ende November 2021 
fertiggestellt und ein Bezug des Gebäudes 
für Weihnachten 2021 möglich sein. 
Aufgabe des neuen Kompetenzzent-
rums wird sein, den meist ehrenamtlich 
geführten Vereinen der Musikverbände 
eine Anlaufstelle zur Verfügung zu stellen, 
die entlasten und vernetzen wird sowie 
Lösungen für die Probleme von morgen 
entwickelt.

Das Projekt kostet inklusive Neben-
kosten und Honorare etwa knapp 3 Mio. 
EUR. Der Großteil der benötigten Mittel 
wird vom Bund über den Haushalt der 
Staatsministerin für Kultur und Medien 
getragen, ebenso gibt das Land Baden-
Württemberg etwas hinzu. Die Stadt Tros-
singen bringt benötigte Flächen sowie die 
Arbeitsleitung der städtischen Verwaltung 
ein. Nach Fertigstellung wird das Gebäude 
in den Besitz des BMCO übergehen, der 
dann die weiteren Büroräume vermieten 
wird.

Der geplante zweistöckige Flachbau 
mit rechteckigem Grundriss wurde vom 
Architektenbüro Günter Hermann Archi-
tekten aus Stuttgart geplant. Die Fassade 
soll abwechselnd mit Glasscheiben und 
Schattenspendern versehen werden und 
so die dachverbandliche Arbeit des BMCO 
repräsentieren, die auch transparent und 
beschirmend stattfindet. Das begrünte 
Flachdach ist zusätzlich mit einer Photo-
voltaikanlage mit 100 Modulen ausge-
stattet, deren Leistung in den Gebäude-
strom eingespeist wird.

Außerdem soll es einen Co-Working-Space 
sowie einen modernen Konferenz- bzw. 
Tagungsraum geben, welche Verbände 
und Organisationen des Amateurmusi-
zierens für Ihre Arbeit nutzen können. 
Insbesondere der Tagungsraum soll über 
zeitgemäße Technik als Seminarraum für 
bundesweit gestreamte Veranstaltungen 
nutzbar sein.

Alle Informationen auch online unter 
www.bundesmusikverband.de/pressemit-
teilungen

Neues Kompetenzzentrum für Amateurmusik
GRUNDSTEINLEGUNG füR NEUE HEIMAT DES BUNDESMUSIKVERBANDS
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Grundsteinlegung des neuen Kompetenzzentrums für Amateurmusik mit Jochen Haußmann MdL (Präsi-
dent des Deutschen Harmonika-Verbands), Ernst Pfister (ehem. Wirtschaftsminister Baden- Württem-
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Die „einfache Mehrheit“ der 
Mitgliederversammlung

Oder: Wann stimmen genügend 
Mitglieder zu? 

In einem Verein oder Verband sind 
viele Beschlüsse von der Mitglieder-
versammlung zu fassen. Nach § 32 
Abs. 1 Satz 3 BGB entscheidet bei der 
Beschlussfassung grundsätzlich die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Zu diesen Beschlüssen gehören z. B. 
auch Wahlentscheidungen (BGH, Urt. 
V. 28.11.1988, Az. II ZR 96/88). Dies 
gilt nur dann nicht, wenn die Satzung 
(§ 40 BGB) oder das Gesetz (z.B. für 
Satzungsänderungen und Vereinsauflö-
sung) ein anderes Mehrheitserfordernis 
aufstellt.

Das Kammergericht (KG) Berlin hat in 
einer aktuellen Entscheidung (Beschl. 
v. 23.05.2020, Az. 22 W 61/19) noch 
einmal klargestellt, dass die “einfache 
Mehrheit” für einen Beschluss erreicht 
ist, wenn für den Beschlussgegenstand 
mehr Stimmen abgegeben werden als 
gegen ihn. Dabei kommt es nach der 
gesetzlichen Regelung nur auf die bei 
der konkreten Abstimmung abgege-
benen Stimmen an, nicht auf die Zahl 
der anwesenden (stimmberechtigten) 
Mitglieder an. Enthaltungen werden 
nicht mitgezählt.

Hiervon zu unterscheiden ist die „rela-
tive“ Stimmenmehrheit, bei der es 
genügt, dass eine Abstimmungsalter-
native mehr Stimmen erhält als eine 
der anderen. Soll die nach § 32 Abs. 
1 Satz 3 BGB geltende Mehrheitswahl 
modifiziert und anstelle der einfachen 
die relative Mehrheit maßgebend sein, 
so bedarf dies nach der zwingenden 
Vorschrift des § 40 BGB einer entspre-
chenden Bestimmung in der Satzung. 
Die dahingehende Regelung muss aus 
der Satzung klar ersichtlich sein (OLG 
München, Beschl. v. 29.01.2008, Az. 
31 Wx 78/07, 31 Wx 81/07; BGH, Urt. v. 
28.11.1988, Az. II ZR 96/88; BayObLG, 

in: FGPrax 1996, 74/75; OLG Schleswig, 
Beschl. v. 12.01.2005, Az. 2 W 308/04).

Sofern die Beschlussfassung Gegen-
stände betrifft, die zur Eintragung in 
das Vereinsregister anzumelden sind 
(z.B. Wahl neuer Vorstandsmitglieder in 
den nach § 26 BGB vertretungsberech-
tigten Vorstand oder Satzungsände-
rungen), muss beachtet werden, dass 
bei der Anmeldung zum Vereinsregister 
auch die Abschrift der Urkunde einge-
reicht werden muss, aus der sich der 
Beschluss ergibt (z. B. bei Satzungsän-
derungen: § 71 Abs. 1 Satz 3 BGB).

Nach dem Beschluss des KG Berlin muss 
sich aus der Urkunde (meist das Proto-
koll der Mitgliederversammlung) auch 
ergeben, dass der Beschluss mit der 
dafür notwendigen Mehrheit gefasst 
worden ist. Dafür genügt es nicht, dass 
nur die Gesamtzahl der anwesenden 
stimmberechtigten Personen und die 
Zahl der Ja-Stimmen in dem Protokoll 
aufgeführt sind. Vielmehr müssen auch 
die Nein-Stimmen angegeben werden, 
so das KG Berlin.

Selbst wenn in dem Protokoll z. B. 
die Feststellung des Versammlungs-
leiters enthalten ist, dass die Kandi-
daten in die Vorstandsämter gewählt 
oder die Satzungsänderungen wirksam 
beschlossen seien, ändert dies an den 
Anforderungen an das Protokoll zu der 
Angabe der Zahlen der Ja- und der Nein-
Stimmen nichts. Denn der Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses kommt 
im Vereinsrecht keine konstitutive 
Wirkung zu, da es kein fristgebundenes 
Anfechtungsrecht wie etwa bei der 
Aktiengesellschaft gibt (KG Berlin unter 
Hinweis auf BGH, Urt. v. 12.01.1987, 
Az. II ZR 152/86; OLG Schleswig, 
Beschl. v. 12.01.2005, Az. 2 W 308/04). 
 
Fazit:

Bei Abstimmungen im Verein oder 
Verband sind zwingend die Zahlen 
der Ja- und der Nein- Stimmen festzu-
stellen und im Protokoll festzuhalten. 

Rechtsfragen
VON RECHTSANWALT pATRICK R. NESSLER, ST. INGBERT

Ansonsten kann das Registergericht 
mangels Vorlage einer den gesetzli-
chen Erfordernissen entsprechenden 
„Urkunde“ die Eintragung verwei-
gern...

Rechtsanwalt Nessler ist Justiziar 
des Landessportverbandes für das 
Saarland und ehrenamtlich tätig in 
verschiedenen Gremien des Deutschen 
Betriebssportverbandes. Seit 2004 ist er 
bereits dessen Generalsekretär. Darüber 
hinaus ist er der Fach-Experte für 
Rechtsfragen bei der Landesarbeitsge-
meinschaft Pro Ehrenamt, Mitglied der 
Arbeitsgruppe Recht sowie des wissen-
schaftlichen Beirates des Bundesver-
bandes Deutscher Gartenfreunde und 
Verbandsanwalt des Landesverbandes 
Saarland der Kleingärtner, Mitglied der 
Kommission „Finanzen“ des Bundes-
verbandes Deutsche Tafel e.V., Mitglied 
des Ausschusses „Recht und Satzung“ 
des Landessportbundes Berlin e.V. u.a. 

RKPN.de-Rechtsanwaltskanzlei 
Patrick R. Nessler 
Kastanienweg 15 
66386 St. Ingbert 
Tel.: 06894 / 9969237 
Fax: 06894 / 9969238 
Mail: Post@RKPN.de 
Internet: www.RKPN.de
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Pressemitteilung – Berlin, 11. März 
2020 

Viele Schulkinder haben keine 
hinreichende Chance auf musi-
kalische Bildung in der Grund-
schule, weil Musik zu selten unter-
richtet wird und zu oft von nicht 
dafür ausgebildeten Lehrkräften. 
Das zeigt die erste bundesweite 
Auswertung von Daten zum 
Musikunterricht in Deutschland. 
Der in den nächsten Jahren weiter 
zunehmende Musiklehrermangel 
erfordert Gegenmaßnahmen.

Den Grundschulen in Deutschland 
gehen die Musiklehrer aus. Dies ist das 
Ergebnis einer vom Deutschen Musik-
rat, der Konferenz der Landesmusik-
räte sowie der Bertelsmann Stiftung 
gemeinsam beauftragten bundes-
weiten Erhebung, die erstmals belast-
bare Zahlen zur Situation des Musik-
unterrichts auf Länderebene liefert. 
Demnach gibt es in den 14 Bundeslän-
dern, deren Daten für die Auswertung 
herangezogen werden konnten, einen 
Bestand von rund 17.000 Musiklehre-
rinnen und -lehrern. Um den in den 
Lehrplänen der Länder vorgegebenen 
Umfang an Musikunterricht fachge-
recht abzudecken, würden rechnerisch 
jedoch ca. 40.000 Musiklehrkräfte 
benötigt. Die Berechnung berück-
sichtigt, dass der Umfang des vorge-
sehenen Musikunterrichts teilweise 
sehr voneinander abweicht: In den 
ersten vier Schuljahren haben Kinder, 
je nach Bundesland, einen Anspruch 
auf eine oder auf zwei Musikstunden 
pro Woche. Im Ergebnis fehlen in den 
14 untersuchten Ländern rund 23.000 
grundständig ausgebildete Musikpä-
dagogen. Dies führt dazu, dass ledig-
lich 43 Prozent des von den Ländern 
vorgeschriebenen Unterrichts von 
grundständig ausgebildeten Musik-

lehrkräften erteilt werden. Detail-
lierte Aussagen zum Unterrichtsausfall 
sind nicht für alle 14 Länder möglich. 
Auf Basis der vorliegenden Daten ist 
jedoch davon auszugehen, dass 50 
Prozent des vorgesehenen Musikun-
terrichts fachfremd erteilt werden 
und der Rest, also rund 7 Prozent, 
ausfallen. Dabei variiert der Anteil 
des fachfremd erteilten Unterrichts 
stark zwischen den Ländern und liegt 
zwischen 11 Prozent und 73 Prozent. 
Im Westen Deutschlands wird tenden-
ziell öfter fachfremd unterrichtet als in 
Ostdeutschland.

Werden keine Gegenmaßnahmen 
ergriffen, stiege der Mangel an grund-
ständig ausgebildeten Musiklehr-
kräften für die Grundschule weiter 
an, da in den kommenden acht Jahren 
sich die Lücke auf voraussichtlich 
rund 25.000 Lehrerinnen und Lehrer 
vergrößert. Der Anteil des fachge-
recht erteilten Musikunterrichts fiele 
entsprechend weiter, von 43 Prozent 
auf 39 Prozent im Durchschnitt. Das 
zeigt die Modellrechnung der Studien-
autoren, Prof. Dr. Andreas Lehmann-
Wermser, Ute Konrad und Prof. Dr. 
Horst Weishaupt. Die wachsende 
Kluft entsteht einerseits dadurch, 
dass altersbedingt mehr Musiklehr-
kräfte den Schuldienst verlassen als 
Nachwuchskräfte nachrücken. Zum 
anderen nimmt der Bedarf an Lehr-
kräften infolge der steigenden Zahl 
von Grundschulkindern weiter zu.

Grundschule ermöglicht allen 
Kindern Zugang zur Musik

Ohne ein ausreichendes Angebot an 
Musikunterricht in der Grundschule 
bekommen vor allem sozial benachtei-
ligte Schülerinnen und Schüler kaum 
Chancen, mit Musik in Kontakt zu 
kommen. Dazu sagt Liz Mohn, stell-

vertretende Vorstandsvorsitzende 
der Bertelsmann Stiftung: „Musik ist 
unverzichtbarer Bestandteil unserer 
Bildung. Sie fördert Kreativität, 
Lebensfreude, Gemeinschaft sowie 
die gegenseitige Verständigung. Musi-
kalische Bildung besitzt damit einen 
nicht zu unterschätzenden Anteil 
an der Persönlichkeitsentwicklung. 
Die Grundschule erreicht als einzige 
Schulform alle Kinder und ist für viele 
von ihnen der einzige Ort, an dem sie 
einen uneingeschränkten Zugang zur 
Musik erhalten.“

„Das Ergebnis dieser Studie ist ein 
Weckruf“, so Christian Höppner, 
Generalsekretär des Deutschen Musi-
krates. „Wenn Politik und Gesellschaft 
jetzt nicht handeln, ist die musi-
kalische Bildung an Grundschulen 
bald Vergangenheit – und damit ein 
zentraler Baustein für die Persön-
lichkeitsbildung Heranwachsender. 
Musikalische Bildung gehört zu den 
elementaren Kulturtechniken einer 
humanen Gesellschaft. Deshalb sind 
jetzt die Parlamente und Regierungen 
der Länder aufgefordert, die finanzi-
ellen Voraussetzungen für eine quali-
fizierte und kontinuierliche musikali-
sche Bildung zu schaffen.“

Ulrike Liedtke, Vorsitzende der Konfe-
renz der Landesmusikräte, sagt: „Die 
Befunde sind eindeutig. Musikalische 
Bildung in unserem Land braucht 
mehr gut ausgebildete Musiklehre-
rinnen und Musiklehrer. In der Grund-
schulzeit werden die Grundlagen 
für lebenslange Bildungsbiografien 
gelegt. Der Deutsche Musikrat, die 
Landesmusikräte, die Politik, die 
Wissenschaft sowie die Gesellschaft 
als Ganzes stehen in der Verantwor-
tung, der nächsten Generation die 
Musik mit auf den Weg zu geben – als 
Ressource für die Zukunft.“

Deutscher Musikrat
AN DEUTSCHEN GRUNDSCHULEN fEHLEN 23.000 AUSGEBILDETE MUSIKLEHRERINNEN 
UND MUSIKLEHRER – TENDENZ STEIGEND

Konferenz der Landesmusikräte 

PRESSEMITTEILUNG 

–

Die Altkleideraktion von Werner 
Otto, dem Chef des Ottoversand in 
Hamburg, unterstützt viele carita-
tive und musisch-kulturelle Projekte. 
Sein persönliches Engagement für die 
Amateurmusik wurde auch durch die 
Verleihung der Hans-Lenz-Medaille 
des Bundesmusikverbandes Chor & 
Orchester (BMCO) honoriert.

Mehrmals jährlich wird das nachhal-
tige Altkleiderprojekt „Platz schaffen 
mit Herz“ ausgelobt. Hier dürfen sich 
Vereine und Institutionen anmelden 
und Altkleider sammeln. In Kisten 
werden diese dann mit dem Hermes 
Paketdienst kostenfrei nach Hamburg 
geschickt. Für jede Kiste erhält der 
Einsender einen Votingcode. Diesen 
darf er einem der Teilnehmenden 
gutschreiben. So werden Punkte je 
Kiste gesammelt und am Ende der 
Aktion winken den 100 Bestplat-
zierten Geldpreise von 300 – 2.000€, 
insgesamt werden Preisgelder von 
70.000€ für jede Runde verteilt. Die 
Teilnehmer organisieren so viele Klei-
derpakete wie möglich und hoffen auf 
eine der vorderen Platzierungen. 

Die Otto Group verwertet die Kleider 
ähnlich wie die in den Gemeinden 

aufgestellten Container oder Wert-
stoffhöfe, nur mit dem Unterschied, 
dass die Erlöse hieraus dem „Guten 
Zweck“ zugeführt werden. 

Das Saarländische Jugendzupfor-
chester (SJZO) hat auf Betreiben 
seines Orchestermanagers, Thomas 
Kronenberger, während des Corona-
Lockdowns die Zeit genutzt und sich 
aktiv beteiligt. Über 380 Kleiderkisten 
kamen so zusammen und mit dem 25. 
Platz erhielten die jungen Auswahlor-

chestermusiker eine stolze Gewinn-
summe von 1.000€! Diese wird nun in 
ein Probewochenende in der Landes-
akademie für musisch-kulturelle 
Bildung im Saarland, Ottweiler inves-
tiert, da das aktuelle Probenlokal die 
erforderlichen Abstandsregeln nicht 
darstellen kann. Vielen Dank vor allem 
an Adi Meyer (90 Kisten, BZVS Büro) 
und Leon Schonk (80 Kisten, SJZO- 
Gitarrist), die die meisten Kisten im 
Alleingang organisiert, verpackt und 
auf den Weg gebracht haben. Sie 
haben zusammen mit Thomas Kronen-
berger den Erfolg gesichert. 

In 2021 sind wir wieder dabei. Heißt 
also, jetzt schon Altkleider sammeln, 
in Säcken oder gleich Kisten à 5 kg 
(mindestens) verpacken und auf 
den Start warten. Das SJZO-Team 
sammelt auch gerne gepackte Kisten 
oder Kleidersäcke ein. Ein Hinweis, 
gerne per Email an buero@BZVS.de, 
ist hierfür ausreichend. Unterstützen 
Sie ab Januar 2021 unsere Landesor-
chester-Jugendlichen, damit auch die 
nächste Probephase finanziell gesi-
chert ist und ihre Altkleider somit 
doppelt Gutes tun. Dankeschön! 
 
 
Thomas Kronenberger 

„platz schaffen mit Herz“ 
ALTKLEIDERAKTION VON WERNER OTTO UNTERSTüTZT  
VIELE CARITATIVE UND MUSISCH-KULTURELLE pROJEKTE
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Mögliche Maßnahmen gegen den 
Musiklehrermangel

Angesichts des bereits hohen 
Ausmaßes an fachfremd erteiltem 
Unterricht und Unterrichtsausfall ist es 
dringend erforderlich, dass Landesre-
gierungen, Schulbehörden und Hoch-
schulen gleichermaßen aktiv werden 
und entschlossen handeln. Ausgehend 
von den Ergebnissen der Untersuchung 
empfehlen sich folgende Ansatz-
punkte für Maßnahmen: bedarfsge-
rechter Ausbau der Studienkapazi-
täten, Erhöhung des Stundenanteils, 
mit dem ausgebildete Musiklehrkräfte 
das Fach Musik unterrichten, sowie, 
für eine Übergangsphase, die Gewin-
nung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern nach verbindlichen 
Standards. Damit eine Versorgung mit 
qualifizierten Musiklehrkräften künftig 
sichergestellt werden kann, braucht es 
außerdem ein deutschlandweit konsis-
tentes Monitoring unter dem Dach der 
Kultusministerkonferenz.

Zusatzinformationen

Für die Studie „Musikunterricht in der 
Grundschule – Aktuelle Situation und 
Perspektive“ haben die Professoren 
Andreas Lehmann-Wermser, Direktor 
des Instituts für Musikpädagogische 

Forschung der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien Hannover, Horst 
Weishaupt, ehem. Forschungsdirektor 
am DIPF (jetzt: Leibniz-Institut für 
Bildungsforschung und Bildungsinfor-
mation) sowie Ute Konrad, Mitarbei-
terin am IMPF der HfMTH Hannover, 
im Auftrag des Deutschen Musikrates, 
der Konferenz der Landesmusikräte 
und der Bertelsmann Stiftung Daten 
zum Status quo des Musikunterrichts 
an deutschen Grundschulen analysiert 
und eine Abschätzung der weiteren 
Entwicklung in den nächsten acht 
Jahren vorgenommen. Bei der Erhe-
bung und Auswertung der Daten 
haben die Projektpartner eng mit den 
Kultusministerien der Länder sowie 
der Kultusministerkonferenz zusam-
mengearbeitet. Die Ergebnisse der 
Studie basieren, wenn nicht anders 
angegeben, auf von den Ländern auf 
Anfrage zur Verfügung gestellten 
Daten für das Schuljahr 2016/17. 

Abweichend davon stellten die Länder 
Berlin und Nordrhein-Westfalen 
Daten für das Schuljahr 2017/18 
bereit; die von Hamburg gelieferten 
Daten beziehen sich auf das Schuljahr 
2018/19. Bayern, das Saarland und 
Niedersachsen haben keine Daten zur 
Verfügung gestellt. Ergänzend wurde 
auf Veröffentlichungen des Statisti-

schen Bundesamtes, der Kultusminis-
terkonferenz und auf veröffentlichte 
statistische Daten auf Länderebene 
zurückgegriffen. Aus diesem Daten-
pool konnten die Autoren Ergebnisse 
für 14 der 16 Bundesländer ermitteln. 

Aufgrund inkonsistenter und/oder 
unvollständiger Daten mussten zahl-
reiche Annahmen getroffen und 
einzelne Parameter geschätzt werden. 
Ausführliche Angaben zum methodi-
schen Vorgehen der Autoren finden 
sich in Kapitel 2 der Studie. Wo immer 
möglich, wurden Annahmen konser-
vativ gewählt, so dass die Ergebnisse 
der Studie das Ausmaß an fehlenden 
grundständig ausgebildeten Musik-
lehrkräften eher unterschätzen.

Die vollständige Studie finden Sie auf 
den Webseiten des Deutschen Musi-
krates und der Bertelsmann Stiftung 
unter https://bit.ly/3cNW00b und 
https://bit.ly/2W3eeEQ.

Deutscher Musikrat 
ViSdP: Prof. Christian Höppner 
Tel +4930 30881010 
Fax +4930 30881011 
Schumannstraße 17 
D-10117 Berlin 
www.musikrat.de  
generalsekretariat@musikrat.de

Bund Deutscher Zupfmusiker
BUNDESDELIGIERTENVERSAMMLUNG 
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Im Rahmen des Förderprogramms 
„Beethoven...Anders“ startete am 4. 
Juli 2020 ein Sommerkurs des Bundes 
für Zupf- und Volksmusik Saar e. V. 
(BZVS) unter dem Motto „Beethoven, 
ich seh‘ dich nicht“ in der Landesaka-
demie für musisch-kulturelle Bildung in 
Ottweiler.

Anlässlich des 250. Geburtstags des 
Meisters dreht sich in der Musikwelt in 
diesem Jahr alles um ihn und seine Musik. 

Dem wollte auch der BZVS sich nicht 
verschließen, sondern vielmehr mit einer 
anderen Besonderheit kombinieren: 
Blinde und sehbehinderte Teilneh-
merInnen bei den Lehrgängen des BZVS 
sind schon lange keine Ausnahme mehr. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre waren 
für alle Beteiligten gewinnbringend, 
effektiv und freudvoll. So gehörten auch 
in diesem Sommerkurs SpielerInnen des 
Louis-Braille-Zupfensembles der Blin-
denschule Lebach sowie die Mitglieder 

des Ausnahme Trios BLIND AUDITION 
(www.blind-audition.com) zum Teilneh-
merkreis.

Die inklusive Gruppe von 30 Kindern 
und Jugendlichen zwischen 8 und 20 
Jahren sollte also eine Woche voller 
musikalischer und gemeinschaftlicher 
Erfahrungen mit und um Beethoven 
werden, nach dem organisatorischen 
Vorbild der Kurse, die der Verband seit 
vielen Jahrzehnten in gewohnter Manier 
veranstaltet.

Doch da gab es noch eine weitere 
Besonderheit namens „Corona“. Die 
geltenden pandemiebedingten Hygie-
nerichtlinien haben diesen Kurs eben-
falls anders gemacht - erfreulicherweise 
keineswegs im negativen Sinn. So wie 
das Programm „Beethoven...Anders“ 
Grenzen aufhebt und Perspektiven 
erweitert, hat auch das Team um Lehr-
gangsleiter Thomas Kronenberger mit 
ebenso viel organisatorischem Geschick, 
wie Humor und Kreativität diese Woche 
gemeistert.

Ganz normal war, dass das Musizieren 
im Vordergrund stand, das Erlernen 
und Vertiefen musikalischer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie das Einstudieren 
eines attraktiven Repertoires. Unterricht 
für Theorie, Mandoline, Gitarre und 
Kontrabass, Kammermusik, Rhythmus 

„Beethoven...Anders“ -  alles anders
EIN BESONDERER SOMMERKURS

und Bewegung sowie Orchesterspiel 
bestimmten den musikalischen Alltag.

Auch die Vielfalt und Intesität zwischen-
menschlicher Erfahrungen über das 
Musizieren hinaus war groß und erfreu-
lich. Um diese Momente festzuhalten, 
hat Kameramann Patrick Müller diese 
außergewöhnliche Woche medial 
begleitet.

Musikalischer Mittel- wie Höhepunkt 
war die Auftragskomposition von 
Andreas Lorson, der auch Teil des Dozen-
tenteams war. Im Werk werden die obli-
gatorischen Beethoven-Motive vorge-
stellt und nach und nach miteinander 
verflechtet, bis sie schließlich in den 
Hymnus „Ode an die Freude“ münden. 
Die OrchesterspielerInnen zu Beginn der 
Einstudierung, ebenso wie die Höre-
rInnen im Abschlusskonzert, näherten 
sich Beethoven scheinbar suchend, bis 

das Finale förmlich die freudige Gewiss-
heit ausstrahlt, ihn gefunden zu haben.
Entsprechend der von Heterogenität 
und Inklusion geprägten Teilnehmer-
gruppe spiegelt auch das zentrale Werk 
die Überwindung von Stilgrenzen wider: 
Die vordergründig klassische Kompositi-
onsweise für die herkömmliche Zupfor-
chester-Besetzung wird im Sinne des 
Crossover-Gedanken stilistisch wie inst-
rumental ergänzt - Beethoven...Anders!

Am Samstag, den 11. Juli 2020 um 11:30 
Uhr fand das Abschlusskonzert via Live-
Stream statt, der nicht nur von den Eltern 
der TeilnhemerInnen, sondern von der 
zum Teil internationalen Fangemeinde 
der saarlänischen Zupfmusik verfolgt 
wurde. Ein besonderer Abschluss einer 
besonderen Woche, die allen Beteiligten 
ebenso Lust auf - wie Mut zu Beson-
derheiten abseits des Normalen und 
Gewohnten gemacht hat.



20     BZVS NEWS  Nr. 51 2020 BZVS NEWS  Nr. 51 2020     21 

VERBANDSNACHRICHTEN

SAVE THE DATE
Reiner Stutz  
dirigiert zum letzten Mal  
das  
Saarländische 
Zupforchester 
Am Sonntag, den 29. März 2020, um 17.00 Uhr, 
im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks

29
MÄRZApRIL

18

18. April 2021
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Nachruf  
Anna früchtl

Eure Musik -  
unser Handwerk!

Musikhaus & Musikwerkstatt

GITARREN MANDOLINEN MANDOLEN

www.boppundlang.de

Der BZVS im Internet

Informieren Sie sich über die vielen Angebote des 
Fachverbandes für Gitarren- und Mandolinenmusik im 
Saarland. Hier finden Sie auch die Konzerttermine der 

Vereine in Ihrer Nähe. 

www.bzvs.de

Besuchen Sie unsere Website
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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein besonderes Jahr geht langsam zu 
Ende. Die Corona - Pandemie hat über 
viele Monate hinweg vor allem das 
öffentliche Musikleben lahmgelegt. Es 
fanden weder Konzerte noch Proben 
statt. Die Liste der Absagen großer 
Events liest sich wie ein unvorstellbarer 

Alptraum: Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ in Saarbrücken,  Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ in Frei-
burg, Deutscher Orchesterwettbewerb 
in Bonn, Tage der Chor- und Orchester-
musik Dessau, SZO – und SJZO-Konzert 
beim Saarländischen Rundfunk,…

Viele Künstler, Orchester, Freischaf-
fende, Instrumentallehrerinnen und – 
lehrer leiden ganz besonders, weil ihre 
Existenz bedroht ist. Auch die Zukunft 
der Zupfmusik ist durch die Corona- 
Pandemie nachhaltig bedroht. Die 
Gefahr ist durchaus spürbar, dass nach 
der Pandemie nichts mehr so ist wie es 
vorher war. Es stellen sich drängende 
Fragen: Werden die Jugendlichen wieder 
den Weg zurück zum Instrumentalun-
terricht finden? Werden diese wieder 
regelmäßig in die Proben der Vereinsor-
chester gehen? Werden die Eltern bei 
drohenden Einkommenseinbußen noch 
den Unterricht ihrer Kinder finanzieren 
können? Vieles, was über Jahrzehnte 
erarbeitet wurde, ist nun bedroht und 
deshalb müssen wir mit aller Kraft den 
Gefahren entgegentreten.

Deshalb freut es mich umso mehr, dass 
der BZVS trotz aller Hindernisse im 
Sommer alle drei Fortbildungslehrgänge 
unter strengsten Hygienemaßnahmen 
in der Landesakademie durchgeführt 
hat. Es hat sich sogar gezeigt, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beson-
ders dankbar für dieses Angebot waren. 
Alle Kurse waren ausgebucht! Die Fest-
konzerte der Landesorchester wurden in 
das Jahr 2021 verschoben. Hier gilt das 
Motto: Aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben!

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir 
im Jahr 2021 die Zupfmusik wieder so 
genießen können, wie wir es über Jahr-
zehnte gewohnt waren. 

So darf ich Ihnen in diesem Sinne vor 
allem Gesundheit wünschen! Bleiben Sie 
gesund!!

Ihr 
Prof. Stefan Jenzer 
BZVS-Musikleitung

Grußwort des Landesmusikleiters

 
Grundlehrgang I:  
17.07. - 24.07.21 

(Leitung: Thomas Kronenberger)

Methodik und Didaktik für angehende Gitarren- und Mandolinenlehrer:  
17.07. - 24.07.21 

(Leitung: Thomas Kronenberger)

Int. Ottweiler Gitarren- und Mandolinenseminar:  
14.08. - 20.08.21 

(Künstlerische Leitung: Prof. Stefan Jenzer 
Organisation: Thomas Kronenberger)

Grundlehrgang II:  
21.08. - 28.08.21 

(Leitung: Prof. Stefan Jenzer)

Mandolin and Guitar – just for fun:  
26.11. - 28.11.21 

(Leitung: Thomas Kronenberger)

Informationen zu allen Lehrgängen: 
Musikleitung des BZVS • Prof. Stefan Jenzer 

Mühlewinkel 6 • 79108 Freiburg 
Tel.: 0761 42967248 • Email: stefan@jenzer.de 

oder besuchen Sie den BZVS im Internet:  www.bzvs.de

BZVS-LEhrgäNgE iN 2021

MUSIKLEITUNG

ZUPFINSTRUMENTENMACHER MEISTER
Henning Doderer

Camberger Str. 10 . 65529 Waldems
Tel: +49 (0) 60 87 752 . Email: info@doderer-gitarren.de

www.doderer-gitarren.de

Mandolinen 

Gitarren

Mandolen
Gefertigt von Meisterhand.
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Trotz der momentanen Corona-Situa-
tion fand der Kurs in diesem Jahr vom 
08.08.2020 bis zum 15.08.2020 in 
Ottweiler mit den jungen Musikern statt.

Nachdem wir angekommen waren und 
unsere Zimmer bezogen hatten, ging es 
dann auch schon im Freien zur alljährli-
chen Begrüßung durch den Lehrgangs-
leiter Professor Stefan Jenzer, der uns 
den Ablauf der Woche und die Hygiene-
maßnahmen erklärte. Mit dazu gehörte 
die Maskenpflicht außerhalb des eigenen 
Zimmers und das  Besuchsverbot in den 
Zimmern Anderer. Die Teilnehmer hielten 
sich trotz des heißen Wetters vorbildlich 
an die Maskenpflicht. Ab und zu gingen 
sie mit Erlaubnis der Eltern in kleinen 
Gruppen in die Stadt und genossen ihr 
Eis, welches sie sich verdienten, da die 
Proben immer sehr gut liefen und sich 
alle an die Regeln hielten. Die Dozenten 
in diesem Jahr waren Monika Beuren 
(Mandoline, Gitarre), Svenja Beuren 
(Mandoline, Gitarre), Tim Beuren 
(Gitarre), Salima Ben Guigi (Mandoline) 
und neu dazugekommen Victoria Jäger 
(Gitarre, Ukulele), die den Teilnehmern 
ermöglichte an einem Ukulele Workshop 
teilzunehmen. Nach der Begrüßung 
bekamen wir dann den Tagesplan für 
die gemeinsamen 7 Tage in der Landes-
akademie Ottweiler. Mit dazu gehörten 
Einzelunterricht, Theoriegruppen, 
Kammermusik sowie das Lehrgangsor-
chester. Das alljährliche Musical musste 
Monika durch ein Boomwackeran-

gebot ersetzen, was den Musikern aber 
trotzdem sehr viel Spaß machte. Abends 
hatten die Musiker die Möglichkeit, den 
alljährlichen Spieleabend mit Abstand an 
der frischen Luft zu genießen. Morgen-
jogging wünschten sich die Schüler 
aufgrund des angenehmen Wetters 
ebenfalls. Das Abschlusskonzert wurde 
dieses Jahr live auf der BZVS-Seite über-
tragen. In dieser Form war dies zwar für 
alle etwas ungewohnt, jedoch waren 
die Eltern und Zuschauer begeistert 
und freuten sich, die Leistungen der 
Kinder anzuschauen. Zuerst spielten 

die Kammermusikgruppen, gefolgt von 
dem Ukulelenensemble und der Boom-
whackergruppe mit dem Lied ,,Das Rote 
Pferd“ und dem ,,Banana Boat Song“. 
Beendet haben wir das Live-Konzert mit 
dem Lehrgangsorchester.

Wir haben uns alle gefreut, dass der 
Kurs stattgefunden hat und freuen 
uns nächstes Jahr wieder dabei sein zu 
dürfen.

Vanessa Bohnenberger, Vivien Leinen-
bach

Grundlehrgang II

MUSIKLEITUNG

Festkonzert 20 Jahre 
Saarländisches Jugendzupforchester

Sonntag, 10.10.21 – 15.00 Uhr 

großer Sendesaal des Saarländischen 
rundfunks (Sr) , Saarbrücken

Mitwirkende:

Gitarrenchor Bous  
Saitenspielkreis Differten  
Mandolinen- und Gitarrenchor Dillingen  
Zupforchester Friedrichweiler  
Mandolinenverein Illingen  
Gitarrenorchester „Flinke Finger“ Ottweiler  
Gitarrenchor Wiebelskirchen  
Spiel- und Wanderclub Niederwürzbach 
… und das Saarländische Jugendzupforchester

Schirmherr: Tobias hans, Ministerpräsident des Saarlandes
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Aufgrund herausragender Leistungen wurden auch in diesem Sommer wieder junge Talente in die 
Auswahl-Jugendorchester des BZVS eingeladen.

Eine Einladung erhalten:

Kristin Kirst 
Lina Luxemburger 

Jennifer Mang 
Julia Schritter

Herzlichen Glückwunsch! 
Landesmusikleiter Prof. Stefan Jenzer

EiNLAdUNg iN diE JUgENdAUSWAhLorchESTEr  
dES SAArLANdES 

MUSIKLEITUNG

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am 05.08.20 erfolgreich die  Dirigierprüfung  im 
Rahmen des „Internationalen Ottweiler Gitarren- und Mandolinenseminars“ absolviert:

Emilie Becker (A-Prüfung) 
Nicolas Müller (A-Prüfung) 
Leon Schonk (A-Prüfung) 

Christine Eckstein-Puhl (B-Prüfung) 
Iris Müller (B-Prüfung)

Herzlichen Glückwunsch! 
Landesmusikleiter Prof. Stefan Jenzer

ErFoLgrEichE dirigENTEN
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Die schönste Form der Quarantäne

Das Internationale Ottweiler Gitarren- 
und Mandolinenseminar 2020 war 
anders – und richtig klasse!

„Ja klar, findet statt.“ – Als ich diese 
Chat-Nachricht von Thomas Kronen-
berger, dem Hauptorganisator des 
internationalen Ottweiler Gitarren- und 
Mandolinenseminars, erhielt, freute ich 
mich wie ein Schneekönig. Nachdem 
die COVID-19-Pandemie in diesem Jahr 
zahlreichen Proben und Auftritten einen 
Riegel vorgeschoben und viele Pläne 

durcheinander gewirbelt hatte, hatte 
ich nicht damit gerechnet, dass der 
traditionsreiche Lehrgang dieses Jahr 
überhaupt stattfinden kann. Mit umso 
größerer Freude fuhr ich am 31. Juli 
für eine knappe Woche in die Landes-
musikakademie für musisch-kulturelle 
Bildung im schönen Ottweiler/Saarland. 
Die Organisatoren vom BZVS und die 
Mitarbeiter der Akademie bewiesen: 
Auch in Pandemiezeiten lassen sich 
hochqualitative und sichere Seminare 
abhalten. Zwar gab es einige Abwei-
chungen von den sonstigen Seminaren, 
die mit sehr großem Engagement umge-

setzt wurden, um die Hygieneregeln zu 
gewährleisten: Masken- und Abstands-
pflicht in den Gängen, Essensausgabe 
statt Büffet, Einzelzimmerpflicht und 
ein geschlossener Gesellschaftsspiele-
schrank. Doch beim Entscheidenden – 
der Musik – mussten fast keine Kompro-
misse gemacht werden. 

Das Dozententeam aus dem künstleri-
schen Leiter des Lehrgangs Prof. Stefan 
Jenzer, Sebastiaan de Grebber, Ricardo 
Sandoval und Johannes Tappert  führte 
die 28  Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im bunten Altersmix von 12 Jahren 
bis „nicht mehr ganz so jung“ durch 
Einzelunterricht auf Mandoline und 
Gitarre, Ensemblespiel in verschiedenen 
Variationen, Musiktheorie und Dirigier-
übungen. Anna Recktenwald bot zudem 
auch noch einen Workshop für Ukulele 
an. Alle Ensembles und das Lehrgangs-
orchester spielten natürlich auf Abstand, 
sodass das Zusammenspiel beson-
ders anspruchsvoll war und der Klang 
manchmal etwas schwebend wurde. 
Doch boten die baumelnden Masken 
an den Notenständern dafür ein lustiges 
Bild. 

Musikalische Quarantäne

Bei dem breit gefächerten Angebot 
mussten einige Teilnehmer, so auch ich, 
den Tag schon sehr genau durchplanen, 
um alle Fächer unter einen Hut zu 

Internationales Ottweiler  
Gitarren- und Mandolinenseminar

bekommen. Insbesondere, wenn man 
zusätzlich den Kuchen nicht verpassen 
wollte, den die Organisatoren extra 
jeden Tag aus einer Bäckerei holten, 
damit er regelkonform ausgegeben 
werden konnte.

Auch mit oder vielleicht gerade wegen 
der Abstandsregeln war die Atmo-
sphäre unter den Musikern dieses Jahr 
ganz besonders freundschaftlich. Einige 
Teilnehmer witzelten, das Seminar sei 
quasi eine „gemeinsame musikalische 
Quarantäne“. Könnte es eine schönere 
Form der Quarantäne geben, als bei 
herrlichem Wetter gemeinsam im Freien 
zu proben, sich gegenseitig Tipps zu 
musikalischen Fragen zu geben, über 
die Neuerscheinungen in der Noten-
ausstellung des Musikhauses Bopp 
zu diskutieren, abends auf der Wiese 
Wikingerschach zu spielen, Lieder in 
verschiedenen Sprachen zu singen und 

die ganze restliche Welt zu vergessen? 
Mir ist selten bewusst geworden, wie 
unvermittelt und allumfänglich Musik es 
schafft, Distanzen zu überwinden. 

Nur ein bisschen international – 
trotzdem weltweit

Nicht überwinden konnte die Musik 
leider, dass einige Teilnehmer gar nicht 
erst die Möglichkeit hatten, anzureisen. 
Besonders schade war, dass unsere 
Freunde aus Japan in diesem Jahr nicht 
am Seminar teilnehmen konnten, und 
so eine einzigartige Facette des Semi-
nars fehlte. Außerdem konnte auch 
Maria Linnemann aus England leider 
nicht nach Deutschland reisen. So war 
das internationale Ottweiler Gitarren- 
und Mandolinenseminar in diesem Jahr 
leider nur ein bisschen international. 
Wir alle hoffen auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr. See you next year!

Dafür gab es beim Abschlusskonzert 
eine echte Neuerung: Da leider keine 
Zuschauer erlaubt waren, wurde das 
Konzert mit professioneller Technik ins 
Internet übertragen. So konnten alle 
Freunde, Familienmitglieder und Daheim-
gebliebenen das Konzert am Bildschirm 
ansehen und hören. Statt Applaus 
erreichten uns *Daumenhoch*s, Smilies 
und Lob im Chat, über das wir uns riesig 
freuten. So konnte das OGMS schließ-
lich in gewisser Weise sogar doch noch 
weltweit wirken. Ein weiterer Vorteil, 
den die Videoaufnahme bietet, ist natür-
lich die Permanenz: Wer möchte, kann 
sich das Abschlusskonzert auch jetzt 
noch anschauen unter www.BZVS.de. 

Bleibt gesund, liebe Zupfer, und 
lasst euch die Musik nicht nehmen! 

Iris Müller (Köln) 
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VEREINE

Zur Freiluft-Probe haben sich die 
Musiker des Differter Saitenspielkreises 
am letzten Freitag vor den Sommerfe-
rien getroffen und mit großer Freude 
endlich wieder gemeinsam musiziert.

Unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften erklangen die Mandolinen 

und Gitarren begleitet von fröhlichem 
Vogelgezwitscher und so mancher 
Spaziergänger lauschte der Zupfmusik 
und spendete Applaus.

So freuen wir uns schon sehr auf die 
nächste Probe nach den Sommerfe-
rien.

Differter Saitenspielkreis e.V.
HURRA, WIR pROBEN WIEDER!

Ender Vielma

Sieg für Ender Vielma beim Kompositionswettbewerb 
in Luxemburg 

Der Venezolanische Gitarrist und 
Komponist Ender Vielma gewann den 
1. Preis beim „Internationalen Kompo-
sitionswettbewerb für Zupforchester 
2020“ der Stadt Esch-sur-Alzette in 
Luxemburg. Nach mehrmonatiger 
Beratung und eingehender Prüfung 
der 33 teilnehmenden Werke hat die 
Jury sich entschieden. Die Ergebnisse 
wurden in der letzten Aprilwoche 
veröffentlicht. An diesem Wettbewerb 
nahmen Komponisten aus 13 Ländern 
aus aller Welt teil. Organisiert wurde 
der Wettbewerb von dem Ensemble 
a Plectre d‘Esch-sur-Alzette unter der 
Leitung des bedeutenden Mandoli-
nisten Juan Carlos Munoz.

Die Jury setzte sich zusammen aus 
den renommierten Komponisten und 
Interpreten Sebastien Paci (Frank-
reich), Pedro Chamorro (Spanien), 
Pierre Thilloy (Frankreich) und Roland 
Wiltgen (Luxemburg). Das Sieger-
werk von Ender Vielma mit dem 
Titel „Danza Negra“ wird von einem 
bekannten Verlag in Norddeutschland 
herausgegeben und im Frühjahr 2021 
vom Organisationsorchester in der 
schönen Stadt Esch-sur-Alzette urauf-
geführt.

April

18. April 2021 – 17.00 Uhr 
Abschiedskonzert Reiner Stutz 
Konzert des Saarländischen Zupforchsters 
17 Uhr im Großen Sendesaal des SR 
Ansprechpartner: Nicole Forse – n.forse@web.de

oktober

10. oktober 2021 – 15.00 Uhr 
Großer Sendesaal, Saarländischer Rundfunk  
Jubiläumskonzert „20 Jahre Wiedergründung“  
des Saarländischen JugendZupfOrchester (SJZO) 

Leitung: Prof. Stefan Jenzer 
Ansprechpartner: Thomas Kronenberger

Bitte melden Sie Ihre Konzerte per Email an  
info@BZVS.de unter Angabe folgender Daten: 

• Datum 
• Uhrzeit
• Ort 
• Art des Konzertes 
• Mitwirkende 
• Ansprechperson
• E-Mail-Adresse

KONZERTE
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Aloys Baron GmbH
Ziegelei 16 . 66352 Großrosseln

info@baron-reisen.de
Tel.: 0 68 09/99 44 0 www.baron-reisen.de

Ob Schul- und Klassenfahrten, Vereinsfahrten,

Betriebsausflüge oder Event-Reisen.

Unsere Reisegruppen profitieren von über 60 Jahren

Erfahrung in der Planung und Umsetzung von Busreisen

in Deutschland und ganz Europa.

Wir beraten umfassend und kompetent bei der Wahl:

des Zieles  der Unterkunft  des Vor-Ort-Programmes

und arrangieren alles nach Ihren Wünschen!
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